
Besondere Bedingungen zur privaten Bauherrenhaftpflichtversicherung (01/08)

A Versichert ist - im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden
Bestimmungen - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als Bauherr für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen be-
schriebene Bauvorhaben (z. B. Neubauten, Umbauten, Reparaturen,
Abbruch-, Grabearbeiten).
Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und
Bauausführung an einen Dritten vergeben sind.
(Ausnahme: falls Bauen mit eigener Leistung beantragt und dokumen-
tiert ist).
Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens
drei Jahre nach Versicherungsbeginn; insoweit finden die Bestimmun-
gen zur Vertragsdauer gemäß Antrag keine Anwendung.

B Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. als Haus- und Grundbesitzer für das zu bebauende Grundstück
und das zu errichtende Bauwerk;

2. wegen Schäden infolge von Veränderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers ein-
schließlich des Grundwassers (Gewässerveränderungen) mit Ausnahme
der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen im Rahmen der Besonderen Bedingungen für die
Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden nach Maßgabe des
Buchstaben G;

3. soweit besonders vereinbart die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschäden im Sinne von Ziff. 2 AHB im Rahmen der Besonderen
Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden nach
Maßgabe des Buchstaben H;

4. sind - abweichend von Ziff. 7.14 (2) AHB und Ziff. 7.10 AHB -
Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks (auch eines
darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), Erschütte-
rungen infolge Rammarbeiten oder Erdrutschungen. Hinsichtlich Sach-
schäden gilt dies jedoch nur, falls diese an einem Grundstück und/oder
den darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen entstehen und es sich
hierbei nicht um das Baugrundstück selbst handelt;

5. sind - teilweise abweichend von Ziff. 7.14 (4) und (1) AHB - Haft-
pflichtansprüche aus Sachschaden, der entsteht durch
- allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder

Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und
dgl.),

- Abwässer. Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässe-
rungsleitungen durch Verschmutzungen und Verstopfungen.
Ziff. 7.10 AHB bleibt unberührt.

C Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Veränderungen der
Grundwasserverhältnisse.

D Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

1.
a) Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Ver-

sicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
- Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen,
- Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder

Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen wer-
den,

- Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als
Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in An-
spruch genommen werden.

b) Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Ver-
sicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz,
so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

c) Eine Tätigkeit der vorstehend genannten Personen an einem Kraft-
fahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Ge-
brauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen
Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

d) Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht
werden durch den Gebrauch von
- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden

Kraftfahrzeugen und Anhängern;
- Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-

digkeit;
- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h

Höchstgeschwindigkeit.
Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in
Ziff. 3.1 (2) AHB und Ziff. 4.3 (1) AHB.

e) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Ver-

sicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat;

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.
Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur
Leistung bestehen, wenn dieser
- das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen

durfte oder
- den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten

Fahrer nicht bewusst ermöglicht hat.

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
- Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-

oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge,
soweit diese Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raum-
fahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge be-
stimmt waren,

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung,
Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen.

E Beitragsberechnung

Die Beitragsberechnung erfolgt nach der Bausumme. Die Bausumme
ist die Summe der tatsächlichen Baukosten. Dazu zählen auch Kosten
für Grabearbeiten, Außenanlagen und der Wert aller Lieferungen von
Bauleistungen (auch Eigenleistungen und Lieferungen des Auftragge-
bers). Nicht einzubeziehen sind Kosten für Gartenanlagen und Pflan-
zungen, Architekten- und Ingenieurgebühren, Kosten maschineller Ein-
richtungen für Produktionszwecke, nicht als wesentliche Bestandteile
einzubauender Einrichtungsgegenstände, für Handwerkszeuge, Bau-
geräte usw.

F Bauen in eigener Regie
(Selbsthilfe bei Planung, Bauleitung und/oder Bauausführung)

Falls besonders vereinbart und dokumentiert, ist mitversichert
a) die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem

Bauen mit eigener Leistung sowie der Gebrauch und die Verwen-
dung von Baumaschinen;

b) die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämtlicher mit den Bauar-
beiten beschäftigter Personen für Schäden, die sie in Ausführung
der Baueigenleistung verursachen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Be-
trieb des Versicherungsnehmers oder bei der Verrichtung vorüber-
gehender Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte gemäß
dem Sozialgesetzbuch Teil VII (SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt
für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden.

G Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden
- außer Anlagenrisiko -

1. Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden
wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Ver-
änderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaf-
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fenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird ausschließ-
lich durch besonderen Vertrag gewährt).

2. Mitversichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Ver-
sicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten). Außer-
gerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit über-
nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versi-
cherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und
Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außerge-
richtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zu-
sammen mit der Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

3. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
a) gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitver-

sicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Ver-
sicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder
Verfügungen herbeigeführt haben;

b) wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignis-
sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland)
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt,
soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

H Mitversicherung von Vermögensschäden

1. Soweit besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von
Ziff. 2 AHB wegen Versicherungsfällen mitversichert, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
a) Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem

Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

b) Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen);

c) planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder
gutachtlicher Tätigkeit;

d) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-,
Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften,
aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus
Untreue und Unterschlagung;

e) der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts;

f) Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlä-
gen;

g) Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver-
bundene Unternehmen;

h) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationali-
sierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung,
Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

i) bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers
oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

j) Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren
und Wertsachen.

I Tarifmerkmale

Der Versicherer geht unternehmensbezogen nach den bisherigen Scha-
denverläufen davon aus, dass das versicherte Risiko unter anderem
durch die nachfolgenden Tarifmerkmale und Tarifmerkmalsklassen be-
stimmt wird.

1. Tarifmerkmal Berufsgruppe

a) Die Prämie richtet sich nach der Berufsgruppe der der im Versi-
cherungsschein erstgenannte Versicherungsnehmer angehört.

b) Es gilt folgende Einteilung:
Tarifmerkmalsklasse Bezeichnung

Berufsgruppe B: Beamte
Berufsgruppe M: Mediziner
Berufsgruppe D: Innendienstangestellte
Berufsgruppe V: Versicherungsangestellte
Berufsgruppe N: alle weiteren Berufsgruppen

c) Definition der Berufsgruppen:
aa) Berufsgruppe B:
Die Berufsgruppe B wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei den Versicherungsnehmern handelt um:
(1) Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter folgender juristischer
Personen und Einrichtungen:
- Gebietskörperschaften, Körperschaften, Anstalten und Stiftun-

gen des deutschen öffentlichen Rechts;
- juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck

Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand oblie-
gen würden;

- mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgaben-
ordnung);

- gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenord-
nung), die im Hauptzweck der Gesundheitspflege, Fürsorge,
der Jugend- und Altenpflege oder im Hauptzweck der Förde-
rung der Wissenschaft, Kunst, Religion, Erziehung oder der
Volks- und Berufsbildung dienen;

- Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen
Dienstes;

- überstaatliche und zwischenstaatliche Einrichtungen,
sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer unterliegende
Tätigkeit für diese mindestens 50 Prozent der normalen Arbeitszeit
beansprucht und sie von diesen besoldet oder entlohnt werden;

(2) die bei den unter (1) genannten juristischen Personen und Ein-
richtungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehenden
Personen;

(3) Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr (nicht
Wehr- bzw. Zivildienstpflichtige und freiwillige Helfer);

(4) Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffent-
lichen Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen gemäß (1) bis (3)
unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer
Beurlaubung erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind;

(5) nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von
Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die
jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen gemäß (1) bis (4) er-
füllt haben;

(6) Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Ar-
beitern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr,
Pensionären und Rentnern, die die Voraussetzungen gemäß (1)
bis (4) erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen
nicht erwerbstätig sind und mit den vorher genannten Personen in
häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden.
bb) Berufsgruppe M:
Die Berufsgruppe M wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei dem Versicherungsnehmer um einen
(1) niedergelassenen Arzt, Veterinär, Apotheker, Zahnarzt;
(2) angestellten Facharzt;
(3) Assistenzarzt
handelt. Studenten zählen nicht zur Begrufsgruppe M.
cc) Berufsgruppe D:
Die Berufsgruppe D wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei dem Versicherungsnehmer handelt um
(1) Angestellte mit ausschließlicher Bürotätigkeit ohne Außen-
dienst;
(2) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen ge-
mäß (1) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und nicht
anderweitig berufstätig sind.



dd) Berufsgruppe V:
Die Berufsgruppe V wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn es
sich bei dem Versicherungsnehmer handelt um
(1) angestellte Mitarbeiter des Innendienstes von Versicherungsun-
ternehmen im Sinne von § 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes;
(2) Inhaber und angestellte Mitarbeiter einer hauptberuflichen
Versicherungsagentur;
(3) Ehegatten und eingetragene Lebenspartner von berechtigten
Personen gemäß (1) und (2), sofern sie nicht erwerbstätig sind, mit
den Berechtigten in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen
unterhalten werden;
(4) Rentner und Pensionäre, wenn sie die Voraussetzungen ge-
mäß (1) und (2) unmittelbar vor ihrem Ruhestand erfüllt haben und
nicht anderweitig berufstätig sind, sowie Witwen und Witwer von
Berechtigten, die jeweils bei ihrem Tode die Voraussetzungen ge-
mäß (1) und (2) erfüllt haben.
Die Berufsgruppe V kann nur dann Anwendung finden, wenn der
Versicherungsnehmer dem Prämieneinzug im Wege des Last-
schrifteinzugsverfahrens zustimmt.
ee) Berufsgruppe N:
Die Berufsgruppe N wird dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn der
Beruf des Versicherungsnehmers nicht den unter aa) bis dd) ge-
nannten Berufsgruppen zuzuordnen ist.


